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Erwägungen

E. 1
Verfahrensgang

E. 1.1
Die Vorinstanz hat dem Antrag der Anklagebehörde folgend für den Beschuldigten eine
stationäre Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB (Behandlung psychischer
Störungen) angeordnet. Der appellierende Beschuldigte beantragt im Berufungs- wie schon
im Hauptverfahren, es sei von der Anordnung einer Massnahme abzusehen. Zur
Begründung wurde von der Verteidigung an- lässlich der Berufungsverhandlung
zusammengefasst geltend gemacht, es seien weder die positive Behandlungsprognose noch
die Verhältnismässigkeit einer sol- chen Massnahme gegeben, weshalb keine strafrechtliche
Massnahme anzu- ordnen sei. Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit komme der
Anlasstat erheb- liche prognostische Bedeutung zu, wobei dem Beschuldigten – wie die
Verteidi- gung beanstandet – keine grössere Gefährlichkeit zugeschrieben werden dürfe, als
sich in den Anlasstaten manifestiert habe. Der Gutachter habe sich im Rah- men seiner
Gefährlichkeitsbeurteilung an die Beweisregeln im Strafprozess zu halten, wobei die
Grundlagen, auf welche er seine Feststellungen abstütze, rechtsgenüglich nachgewiesen
sein müssten. Diese Regel habe der Gutachter im vorliegenden Verfahren missachtet, habe
er bei seiner Legalprognose in offen- sichtlich entscheidender Weise auf Unterstellungen
abgestellt, die in keinster Weise rechtsgenügend bewiesen seien (Urk. 116 S. 2 ff.). Weiter
kritisiert die Ver- teidigung im Zusammenhang mit der Eignung einer stationären
Massnahme, dass es auch nach Ansicht des Gutachters keine konkreten Hinweise auf eine
Behan- delbarkeit des Beschuldigten gäbe. Es könne keine Rede davon sein, dass die
Behandlungsfähigkeit und Eignung der angedachten Behandlung im konkreten Fall auch
nur ansatzweise plausibel gemacht worden wären. Da bei realistischer Betrachtungsweise
nicht erkennbar sei, weshalb im konkreten Einzelfall ernsthaft damit zu rechnen wäre, dass
eine stationäre Massnahme in absehbarer Zeit die Legalprognose des Beschuldigten
relevant beeinflussen könne, dürfe sie mangels
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den behandlungsbedürftigen Beschuldigten stehe vielmehr eine fürsorge- rische
Unterbringung im Sinne von Art. 426 ff. ZGB im Vordergrund (Urk. 116 S. 8 ff.).

E. 1.2
Die rechtlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer stationären Massnahme im Sinne
von Art. 56 i.V.m. Art. 59 StGB wurden bereits von der Vor- instanz richtig angeführt,
weshalb vorliegend, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, gesamthaft auf die
entsprechenden vorinstanzlichen Erwägungen zu verweisen ist (Urk. 90 S. 64 f.). 2.
Verwertbarkeit Gutachten



E. 1.2.1
Die Vorinstanz hat sich in allgemeiner Hinsicht zu den Voraussetzungen zur Annahme
eines Versuchs zutreffend geäussert und hat ferner die objektiven so- wie subjektiven
Voraussetzungen zu den Tatbeständen der einfachen Körper- verletzung nach Art. 123 Ziff.
1 StGB und der Tätlichkeit gemäss Art. 126 StGB anhand der Lehre erläutert, worauf zur
Vermeidung von Wiederholungen zu ver- weisen ist (Urk. 90 S. 35 f.).

E. 1.2.2
Hinsichtlich der Handlung betreffend Dossier 1 zum Nachteil des Privat- klägers B._____
kam die Vorinstanz im Rahmen der rechtlichen Würdigung zu- sammenfassend zum
Schluss, es lasse sich nicht erstellen, dass der Wille des Beschuldigten auf die
Verursachung einer einfachen Körperverletzung gerichtet gewesen sei. Hingegen habe er
durch sein Handeln sowohl in objektiver, wie auch in subjektiver Hinsicht die
Tatbestandsmerkmale der Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB erfüllt (Urk. 90 S.
37).

E. 1.2.3
Vor Vorinstanz ging auch die Verteidigung des Beschuldigten davon aus, dass sein
Verhalten als Tätlichkeit zu würdigen sei. Der Beschuldigte habe sich mit seinem Verhalten
jedoch gegen den ungerechtfertigten tätlichen Übergriff des Privatklägers B._____ gewehrt,
weshalb er in diesem Punkt freizusprechen sei (Urk. 77 S. 5).

E. 1.2.4
Die rechtliche Würdigung der Vorinstanz ist zutreffend und vollständig. Sie kann ohne
Weiterungen übernommen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Soweit sich die Verteidigung
sinngemäss auf den Standpunkt stellt, der Beschuldigte habe in Notwehr (Art. 15 StGB)
gehandelt, ist darauf hinzuweisen, dass sie ihren betref- fenden Vorbringen einen
Sachverhalt zugrunde legt, welcher nicht dem Ergebnis
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fertigter Angriff erfolgt wäre, welcher diesen dazu berechtigt hätte, sich unter Zu-
hilfenahme einer Tätlichkeit dagegen zur Wehr zu setzen, ist gerade nicht erstellt. Vielmehr
hat der Beschuldigte selbst Unrecht gesetzt, indem er sich der recht- mässigen
Polizeikontrolle widersetzte. Nach dem Gesagten ist die vorinstanzliche Subsumption als
Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 StGB mit Verweis auf die zu- treffende Begründung zu
übernehmen.

E. 1.2.5
Hinsichtlich des Sachverhaltes betreffend Dossier 4 zum Nachteil des Pri- vatklägers
H._____, namentlich des Trittes gegen den Bauch, erwog die Vo- rinstanz, es ergebe sich
aus den Handlungen des Beschuldigten, dass dieser eine Schädigung desselben an dessen
Körper und Gesundheit, welche mehr als eine bloss vorübergehende Beeinträchtigung
dessen Wohlbefindens mit sich bringe, zumindest in Kauf genommen habe. Zutreffend wies
die Vorinstanz unter Hinweis auf möglicherweise eintretenden Verletzungen darauf hin,
dass ein Tritt gegen den Bauch als besonders geeignet erscheint, eine erhebliche körperliche
Beein- trächtigung herbeizuführen (Urk. 90 S. 38). Im Hinblick darauf, dass hier eine ver-
suchte Tatbegehung zur Debatte steht, ist unmassgeblich, dass es vorliegend nicht zu einer
Schädigung kam, zumal der ausgebliebene Erfolg darauf zurückzu- führen ist, dass es dem
Privatkläger H._____ gelang, etwas auszuweichen, wodurch der Tritt gegen den Bauch



abgeschwächt wurde. In diesem Zusammen- hang ist auch die Argumentation der
Verteidigung, es sei keine Beschreibung über die Intensität des Tritts abgegeben worden
und der Privatkläger H._____ habe eine sichtbare Schutzweste getragen (Urk. 77 S. 8) ohne
Belang. Abwegig ist sodann das Vorbringen der Verteidigung, der Privatkläger habe den
Beschul- digten in die Zelle gestossen, was ein illegaler Übergriff und eine Tätlichkeit dar-
stelle, weswegen der darauf folgende Tritt des Beschuldigten als gerechtfertigte Retorsion
zu behandeln wäre (Urk. 77 S. 8), weil das Stossen in die Zelle im Rahmen einer
rechtmässigen Amtshandlung (dazu vgl. weiter unten) aufgrund des renitenten Verhaltens
des Beschuldigten erfolgte. Damit ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass der Beschuldigten
durch den Tritt den Tatbestand der ver- suchten einfachen Körperverletzung nach Art. 123
Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB erfüllte.
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E. 1.2.6
Dasselbe gilt mit der Vorinstanz hinsichtlich des Sachverhaltes betreffend Dossier 5 zum
Nachteil des Privatklägers D._____, welchem der Beschuldigte mit dem Fuss einen Tritt ins
Gesicht verpasste. Dass ein Tritt mit dem Fuss gegen das Gesicht geeignet ist, Verletzungen
von Relevanz hervorzurufen, hat die Vor- instanz zutreffend dargelegt (Urk. 90 S. 38) und
ist jedermann bekannt. Die von der Vorinstanz aufgeführten Depositionen des Privatklägers
D._____ hinsichtlich der Folgen dieses Trittes sind hier nicht zu wiederholen. Korrekt ist
jedenfalls, dass der Tritt gestützt auf die im vorinstanzlichen Urteil vom Privatkläger
wieder- gegebenen Folgen eine gewisse Intensität aufgewiesen haben muss. Dass es nicht
zu schlimmeren Verletzungen kam, ist dem Glück zu verdanken. Mit der Vorinstanz kann
indessen nicht zweifelhaft sein, dass der Beschuldigte durch sein Handeln solche
schlimmeren Verletzungen in Kauf nahm. Auch hier ist daher von versuchter Tatbegehung
mit Bezug auf eine einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1
StGB) auszugehen.

E. 1.3
Vollendete einfache Körperverletzung Hinsichtlich des Sachverhalts betreffend Dossier 5
zum Nachteil des Privatklägers B._____ sind die Folgen des vom Beschuldigten dem
Privatkläger aus unmittelba- rer Nähe gegen sein Gesicht ausgeführten Faustschlages
(blutende Platzwunden im Lippenbereich sowie ein leichtes Halswirbelsäulentrauma mit
Nackenschulterbeschwerden), die ärztlich dokumentiert sind, nicht mehr als bloss
geringfügige Beeinträchtigungen, sondern als einfache Körperverletzung im Sinne von Art.
123 Ziff. 1 StGB einzustufen (so auch die Vorinstanz, Urk. 90 S. 39). Dass der
Beschuldigte durch solch grobes Vorgehen derartige Verletzun- gen zumindest in Kauf
nahm ist offensichtlich und nicht weiter vertieft zu erörtern.

E. 1.4
Zusammenfassend erfüllte der Beschuldigte damit den Tatbestand der Tät- lichkeiten im
Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB, der mehrfachen versuchten ein- fachen Körperverletzung
im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB sowie den Tatbestand der
einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB.

- 23 - 2. Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte

E. 2
Umfang der Berufung



E. 2.1
Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist praxisgemäss auf Fr. 3'000.–
festzusetzen.

E. 2.2
Im Berufungsverfahren werden die Kosten nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art.
428 Abs. 1 Satz 1 StPO). Nachdem der Beschuldigte mit seiner Be- rufung vollumfänglich
unterliegt, wären ihm grundsätzlich die Kosten, mit Aus- nahme derjenigen für die amtliche
Verteidigung, aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 StPO). Da der Beschuldigte
aufgrund der angeordneten statio- nären Massnahme in absehbarer Zukunft kein
Einkommen wird generieren kön- nen, sind die Kosten des Berufungsverfahrens in
Anwendung von Art. 425 StPO jedoch sofort abzuschreiben. Die Kosten der amtlichen
Verteidigung sind definitiv auf die Gerichtskasse zu nehmen.

E. 2.3
Der amtliche Verteidiger hat mit Schreiben vom 20. Januar 2017 (Urk. 111) eine
Honorarnote (Urk. 112) und sodann anlässlich der Berufungsverhandlung ei- ne weitere
Honorarnote vom 25. Januar 2017 (Urk. 114) eingereicht. Die darin geltend gemachten
Aufwendungen sind ausgewiesen und erscheinen angemes- sen. Rechtsanwalt lic. iur.
X._____ ist damit für das Berufungsverfahren pauschal mit Fr. 8'500.– (inklusive
Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse zu entschädi- gen.

- 56 - Es wird beschlossen: 1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts
Zürich, 1. Abteilung, vom 23. August 2016 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist: Es wird
erkannt:

E. 2.4
Das Obergericht Zürich hat im Rahmen einer Beschwerde gegen den Auf- trag zur
psychiatrischen Begutachtung der Staatsanwaltschaft mit Verweis auf ei- nen
bundesgerichtlichen Leitentscheid betreffend Berücksichtigung gelöschter Vorstrafen
erkannt, den Beizug von Akten betreffend eines rechtskräftig ein- gestellten Verfahrens als
auch die Weiterleitung derselben zusammen mit dem Gutachtensauftrag an den Gutachter
stelle keine Verletzung der Unschuldsvermu- tung dar. Vielmehr sei es dem Gutachter
aufgrund der vollständig beigezogenen Akten möglich, sich ein umfassendes Bild über die
früheren Vorwürfe gegen den Beschuldigten sowie die Verfahrenseinstellung zu machen.
Weiter wurde darauf hingewiesen, dass der Gutachter als Fachperson in der Lage sei, den
Hinweis, wonach die Untersuchung aufgrund der Rückzüge der Strafanträge eingestellt
worden sei, richtig zu interpretieren (vgl. Obergericht Zürich, III. Strafkammer, Ge-
schäfts-Nr.: UH150091, Beschluss vom 22. Mai 2015 E. 2.2, publ. in: ZR 114 Nr. 53 mit
Verweis auf BGE 135 IV 87 E. 2.5). Im dem vom Obergericht zitierten Leitentscheid hat
das Bundesgericht erwogen, dass medizinische Gutachter im Gegensatz zu den
Strafbehörden aktenkundige Hinweise auf entfernte Strafen und insbesondere frühere
Gutachten berücksichtigen dürfen. Dies wird u.a. damit begründet, dass forensische
Psychiater für den Fall, dass sie im Rahmen ihrer Exploration von inzwischen entfernten
Vorstrafen erfahren oder ihnen solche aus früheren Behandlungen bekannt sind, sie diese
Kenntnisse bei ihrer Begutach-

- 42 - tung nicht ausblenden könnten, ohne ein kunstfehlerhaftes medizinisches Urteil
abzugeben (BGE 135 IV 87 E. 2.5).



E. 2.4.1
Zunächst ist der Verteidigung zu widersprechen, dass die genannten Kon- trollen einzig auf
die Hautfarbe des Beschuldigten zurückzuführen waren. Denn wie die Vorinstanz
zutreffend erwog (Urk. 90 S. 41 f.) liefern die Akten konkrete
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schuldigten zu kontrollieren.

E. 2.4.2
Wie die Vorinstanz ausführlich anhand des Polizeirapports vom 27. Mai 2015 und der –
entgegen der Darstellung der Verteidigung – durchgehend kon- stanten Depositionen
verschiedener Polizeibeamten darlegte (Urk. 90 S. 41 f.), kam es deshalb zur Kontrolle vom
26. Mai 2015, weil der Beschuldigte den Poli- zeibeamten einen verwirrten Eindruck
machte, sich von ihnen abwendete, als sie ihn u.a. danach fragten, ob sie ihm helfen
könnten – welche Frage der Beschul- digte übrigens selber bestätigte (Prot. I S. 13; Urk.
115 S. 10) – und er sie offen aufforderte, ihn in Ruhe zu lassen. Angesichts dieser
Hintergründe ist offensicht- lich, dass der Beschuldigte den Polizeibeamten überhaupt erst
aufgrund seines verwirrt wirkenden Verhaltens auffiel und dadurch den Eindruck erweckte,
dass etwas nicht in Ordnung war und er allenfalls Hilfe brauche oder etwas zu verber- gen
hatte. Dies lässt die These der Verteidigung, die Kontrolle sei einzig auf die Hautfarbe des
Beschuldigten zurückzuführen gewesen, als ohne Fundament und als unnötige
Stimmungsmache erscheinen. Weiter ist mit der Vorinstanz festzu- halten (vgl. dazu Urk.
90 S. 42 unter Hinweis auf § 21 PolG ZH), dass die auf- geführten vom Beschuldigten an
jenem Tag gezeigten Auffälligkeiten als hinrei- chender Grund erschienen, um gestützt auf
§ 21 PolG ZH eine Kontrolle beim Beschuldigten durchzuführen.

E. 2.4.3
In Zusammenhang mit der Kontrolle vom 26. Oktober 2015 fasste die Vorinstanz die
Angaben im Rapport von O._____ sowie diejenigen im Wahr- nehmungsbericht von
K._____ zutreffend zusammen, die mit den Depositionen verschiedener Polizeibeamten
(K._____, D._____ und L._____) übereinstimmen (Urk. 90 S. 42 f. unter Hinweis auf D5
Urk. 1 S. 4; D5 Urk. 5, D5 Urk. 7/1 S. 3; D5 Urk. 7/2; D5 Urk. 7/3 S. 2). Dazu erwog die
Vorinstanz, dass sich auch hier durchgehend ergebe, dass es das auffällige Verhalten des
Beschuldigten gewe- sen sei, namentlich dass er sich abwendet und auf die Fragen der
Polizeibeamten nicht reagiert habe, welches zur Kontrolle geführt habe. Mit der Vorinstanz
(Urk. 90 S. 43) ist festzuhalten, dass das Verhalten des Beschuldigten ohne Wei- teres den
Verdacht zuliess, dass dieser vor den Polizeibeamten etwas zu verber-
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rechtmässig war, womit der Beschuldigte auch verpflichtet war, sich auszuweisen (vgl. § 21
Abs. 2 PolG ZH). Auch hinsichtlich dieser Kontrolle kann daher entge- gen der
Verteidigung keine Rede davon sein, der Beschuldigte sei einzig wegen seiner Hautfarbe
kontrolliert worden.

E. 2.4.4
Die Verteidigung macht weiter geltend, im Betreten der Zelle des Beschul- digten durch
den Privatkläger B._____ am 26. Oktober 2015 sei keine schüt- zenswerte Amtshandlung
zu erkennen, weil B._____ die Abstandzelle nicht betre- ten habe, um eine gerechtfertigte
Amtshandlung auszuführen, sondern zur Provo- kation des Beschuldigten (Urk. 77 S. 10).



E. 2.4.5
Der Privatkläger B._____ hatte bereits im Rahmen des Polizeieinsatzes vom 26. Mai 2015
(Dossier 1) mit dem Beschuldigten zu tun. Weiter galt auch die unter Dossier 3 eingeklagte
Drohung dem Privatkläger B._____. Mit der Vor- instanz ist der Verteidigung
zuzustimmen, dass es insgesamt ungeschickt er- scheint, dass ausgerechnet der
Polizeibeamte mit einer solchen Vorgeschichte mit dem erneut aufgegriffenen
Beschuldigten tätig wurde. Es wäre angezeigt ge- wesen, nach Möglichkeiten eine neutrale
Person mit den anstehenden Handlun- gen zu betrauen, was offenbar – so die Zeugin
M._____ (D5 Urk. 7/4 S. 2) – auch Usus ist. Indessen sind mit der Vorinstanz die Umstände
des fraglichen Abends zu berücksichtigen, namentlich, dass B._____ zu jenem Zeitpunkt
der erfahrenste der anwesenden Polizeibeamten war und dass die anderen Polizeibeamten
be- reits in den Vorfall vom selben Abend mit dem Beschuldigten involviert gewesen sind,
wobei es auch zu einer Gewalthandlung des Beschuldigten gegenüber ei- nem jungen
Polizisten (Privatkläger D._____) gekommen war. Angesichts dieser Umstände ist der
Vorinstanz zuzustimmen, dass es dennoch angezeigt war, dass sich schliesslich B._____ zur
Zelle des Beschuldigten zwecks Vorlage des erken- nungsdienstlichen Formulars zur
Unterschrift begab (so auch Vorinstanz Urk. 90 S. 44). Bei diesem Stand der Dinge kann
entgegen der Verteidigung (Urk. 77 S. 9 f.) insbesondere nicht gesagt werden, B._____
habe sich bewusst und grundlos in eine Verhaftungsaktion von Kollegen eingemischt, mit
der er überhaupt nichts zu tun hatte. Ebenso wenig kann gesagt werden, B._____ habe den
Beschuldigten
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allein um die Einholung einer Unterschrift ging. Das Handeln des Privatklä- gers B._____
ist daher – entgegen den Vorbringen der Verteidigung – nicht zu beanstanden und mit der
Vorinstanz als rechtmässige Amtshandlung zu qualifizie- ren.

E. 2.4.6
Zusammenfassend ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass sämtliche hier interessierende
Amtshandlungen rechtmässig erfolgt sind (so auch Vorinstanz Urk. 90 S. 44). Aufgrund des
eingeklagten Sachverhaltes (Dossiers 1, 2, 4 und 5) stehen bei der rechtlichen Würdigung
unter dem Titel von Art. 285 Ziff. 1 StGB die Tatbestandsvarianten der Hinderung einer
Amtshandlung durch Gewalt oder Dro- hung sowie tätliche Angriffe während einer
Amtshandlung zur Debatte.

E. 2.5
In analoger Anwendung der vorgenannten Rechtsprechung ist demnach im vorliegenden
Verfahren nicht zu beanstanden, dass in die gutachterliche Ein- schätzung der
Legalprognose auch Erkenntnisse aus den eingestellten Straf- verfahren eingeflossen sind.
So musste es dem Gutachter im Interesse einer um- fassenden Begutachtung möglich sein,
diese Erkenntnisse zu berücksichtigen, auch da sich – und dies ist von besonderer
Bedeutung – die Progredienz des auf- fälligen bzw. strafbaren Verhaltens als gewichtiges
Indiz für die Gefährlichkeit des Exploranden nur unter Beachtung solcher früherer
Ereignisse beurteilen lässt. Die Vorgeschichte eines Exploranden gehört zur notwendigen
Grundlage einer Beur- teilung der Persönlichkeit des Exploranden und ist in Teilbereichen –
etwa bei ei- ner Risikobeurteilung – Bestandteil einer gutachterlichen Einschätzung (vgl.
HEER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK StPO I, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 185
N 13 mit weiteren Hinweisen). Um dem Erfordernis des zweifelsfreien Nachwei- ses der



Tatsachen und Umständen, auf welche sich eine gutachterliche Risikobe- urteilung stützt,
nachzukommen und dabei eine Verletzung der Unschuldsvermu- tung auszuschliessen,
muss jedoch gefordert werden, dass die Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse
sowie allfällige Unklarheiten betreffend dieselben im Gutachten offengelegt und dargetan
wird, inwiefern sich diese auf das gut- achterliche Prognoseurteil auswirken. Diesen
Anforderungen wurde im vorliegen- den Gutachten genüge getan, enthält dieses doch den
Hinweis, wonach bezüglich der eingestellten Verfahren nur die objektivierten Umstände
bzw. die damaligen Angaben des Exploranden für die prognostischen Überlegungen
berücksichtigt worden seien (D1 Urk. 10/14 S. 40). Es sprechen damit keine Gründe gegen
die Verwertbarkeit des im Recht liegenden Gutachtens und es ist auf dieses abzu- stellen. 3.
Massnahmebedürftigkeit bzw. -fähigkeit und Massnahmewilligkeit 3.1. Im Gutachten wird
weiter festgehalten, der Beschuldigte sei als dringend massnahmebedürftig bei
unzureichender Massnahmewilligkeit, jedoch als aus- reichend massnahmefähig
einzustufen. Aus gutachterlicher Sicht sei daher einzig
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verbunden (S. 40 ff.). 3.2. Bereits die Vorinstanz hat zu Recht den im vorinstanzlichen
Verfahren vor- gebrachten Einwand der Verteidigung verworfen, wonach sich das
Gutachten nicht mit der Möglichkeit einer anderen Massnahmeform auseinandergesetzt ha-
be. Entgegen der Auffassung der Verteidigung hält das Gutachten unmissver- ständlich fest,
dass aufgrund mangelnder Krankheitseinsicht und Willigkeit des Beschuldigten, eine
längerfristige Massnahme anzutreten, einzig eine stationäre Massnahme
erfolgsversprechend sei. Ambulante Massnahmen wären unzu- reichend und eine
Drogensuchttherapie würde zu kurz greifen, zumal keine ei- gentliche Sucht bestehe.
Sodann sei auch eine Massnahme für junge Erwachse- ne aufgrund der schizophrenen
Problematik nicht geeignet (D1 Urk. 10/14 S. 40 f. und S. 42). 3.3. Auch kann dem im
Rahmen der Berufungsverhandlung geltend gemachten Vorbringen der Verteidigung nicht
gefolgt werden, wonach die Behandlungsfähig- keit und Eignung der angedachten
Behandlung vom Gutachter nicht plausibel dargelegt worden seien, weshalb eine
Massnahme nach Art. 59 StGB nicht ange- ordnet werden dürfe. Dazu brachte die
Verteidigung zusammengefasst vor, es gäbe auch nach Ansicht des Gutachters keine
konkreten Hinweise auf eine Be- handelbarkeit, weshalb das Gericht auch nicht gestützt auf
dieses Gutachten zum Schluss kommen könne, dass eine jahrelange Einschliessung des
Beschuldigten geeignet sei, die Wahrscheinlichkeit von weiteren Straftaten zu senken. Der
Be- schuldigte sei am 24. November 2015 aus der Untersuchungshaft in die Klinik
Münsterlingen und am 7. Januar 2016 in die psychiatrische Klinik Rheinau verlegt worden,
wo er sich seit Anbeginn unverändert auf der geschlossenen Abteilung befinde, ohne dass
sich die psychiatrische Beurteilung in einer Weise verändert und Vollzugslockerungen nach
sich gezogen hätte. Sodann habe sich weder die psychiatrischen Beurteilung noch das
Zustandsbild des Beschuldigten verbessert, weshalb davon ausgegangen werden müsse,
dass die stationäre Behandlung auf absehbare Zeit keine Wirkungen zeigen würde. Damit
würden vorliegend keine

- 44 - echten Aussichten auf einen Behandlungserfolg bestehen, der eine erhebliche
Gefährdung der Öffentlichkeit nennenswert reduzieren würde (Urk. 116 S. 8 ff.). 3.4. Wenn
im Gutachten ausgeführt wird, der Beschuldigte werde im Zeitpunkt des Gutachtens
erstmals einer fachgerechten psychiatrischen Behandlung zuge- führt, weshalb noch
abzuwarten sei, ob die Legalprognose hierdurch verbessert werden könne und vom



Gutachter sodann Schwierigkeiten betreffend den bishe- rigen Verlauf der Massnahme
aufzeigt werden (D1 Urk. 10/14 S. 39), kann daraus entgegen der Verteidigung nicht
geschlossen werden, dass die Massnahme per se nicht geeignet wäre, die
Wahrscheinlichkeit weiterer Straftaten zu senken. So führt der Gutachter daraufhin aus,
dass die Erarbeitung von Krankheits- und Prob- lemeinsicht, die Förderung der Ressourcen
und die Optimierung der neurolepti- schen Medikation im Zentrum der vorgeschlagenen
therapeutischen Bemühungen stehen sollten und generell bei längerfristiger Behandlung
eine relevante Senkung der Rückfallgefahr erzielbar sei (D1 Urk. 10/14 S. 39 f.). Auch der
Hinweis des Gutachters auf die – wie die Verteidigung vorbringt – "recht threapieresistente
Psychose" und die geringe Compliance trotz mehrmonatiger neuroleptischer Me- dikation
sowie die komplett fehlende Krankheitseinsicht des Beschuldigten spre- chen nicht per se
gegen die Behandelbarkeit desselben im Rahmen einer – ge- mäss Gutachter klar
indizierten – stationären Massnahme, sondern lassen allen- falls Rückschlüsse auf die im
Gutachten erwähnte "unzureichende Ansprechbar- keit auf die bisherige Medikation" zu.
Weiter lässt sich dem Gutachten ent- nehmen, dass aufgrund der mehrmonatigen
Erfahrungen mit dem Beschuldigten davon ausgegangen werden müsse, dass eine
ambulante Behandlung weder strafvollzugsbegleitend noch in Freiheit ausreichen könnte,
um der bisher recht therapieresistenten Psychose Herr werden zu können und – wie bereits
erwähnt – einzig eine stationäre Massnahme nach Art. 59 StGB mit einer relevanten Er-
folgsaussicht verbunden sei. So soll gemäss Einschätzung des Gutachters mit Hilfe einer
stationären Massnahme nach Art. 59 StGB versucht werden, die schizophrene Erkrankung
adäquat zu behandeln, wodurch sich die Rückfallgefahr merklich senken lasse. Gemäss
Schlussfolgerung des Gutachters sei eine statio- näre Massnahme am ehesten geeignet, eine
Besserung der Legalprognose als auch der Lebensqualität zu erwirken und eine langfristige
ambulante Weiterbe-

- 45 - handlung mit Betreuung bei Wohnen und Arbeit zu etablieren (D1 Urk. 10/14 S. 40
f.). Dieser nachvollziehbaren gutachterlichen Einschätzung, womit auch die
voraussichtliche präventive Wirkung einer stationären Massnahme hinreichend dargetan
wurde, ist zu folgen. Gleichzeitig kann mit den zitierten Ausführungen im Gutachten auch
das Vorbringen der Verteidigung widerlegt werden, wonach sich der Gutachter angeblich
überhaupt geweigert habe, konkrete Aussagen über den zu erwartenden oder zumindest den
zu erhoffenden Vollzugsverlauf zu machen (Urk. 116 S. 8). Hinzu kommt, dass weder aus
dem Gutachten, noch aus dem von der Verteidigung eingereichten Bericht der
Psychiatrischen Klinik Rheinau vom

E. 2.5.1
In diesem Zusammenhang ist der Sachverhalt gemäss Dossier 4 zum Nachteil der
Privatklägerin C._____ von Belang.

E. 2.5.2
Die Vorinstanz hat die massgebenden theoretischen Ausführungen zum
Tatbestandsmerkmal der Drohung festgehalten und erläutert, unter welchen Vor-
aussetzungen von einer Hinderung einer Amtshandlung auszugehen ist, worauf verwiesen
werden kann (Urk. 90 S. 45). Nachdem der Anklagesachverhalt sich darüber ausschweigt,
dass die Amtshandlung (die Personenkontrolle) nicht hätte reibungslos durchgeführt
werden können, gebricht es an der Erfüllung des objek- tiven Tatbestandes, wie bereits die
Vorinstanz richtig erwog. Zuzustimmen ist der Vorinstanz, dass der Beschuldigte indessen



den subjektiven Tatbestand erfüllte, zumal aus den Umständen und dem Inhalt der Drohung
des Beschuldigten sich ergibt, dass er durch die Drohung zumindest zum Ziele hatte, die
avisierte Perso- nenkontrolle zu erschweren. Damit liegt mit der Vorinstanz versuchte
Tatbe- gehung vor.

E. 2.5.3
Soweit die Verteidigung ihren Ausführungen einen Sachverhalt zugrunde legt, der nicht
dem erstellten Anklagesachverhalt entspricht, namentlich der Be- schuldigte habe der
Privatklägerin nicht gedroht sie zu schlagen, sondern sie nur

- 27 - aufgefordert, den Mund zu halten (Urk. 77 S. 8), ist darauf nicht weiter einzuge- hen.
Die rechtliche Würdigung der Vorinstanz gibt zu keinerlei Weiterungen An- lass und kann
vollumfänglich übernommen werden. Der Beschuldigte ist in Be- stätigung des
angefochtenen Entscheides der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und
Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu
sprechen.

E. 2.6
Zudem ist angesichts der vorliegend zur Diskussion stehenden Strafhöhe und aus Gründen
der präventiven Effizienz nicht zu beanstanden, dass die Vor- instanz für die angeklagten
Delikte eine Freiheitsstrafe ausgefällt hat. So ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass
das Ausfällen einer Geldstrafe im Hin- blick auf ein anzustrebendes künftiges
Legalverhalten des Beschuldigten nicht mehr zweckmässig und es deshalb angezeigt
erscheint, den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe zu belegen. Folglich ist im Ergebnis
die von der Vorinstanz festgesetzte Freiheitsstrafe von 8 Monaten zu bestätigen.

E. 2.6.1
Hinsichtlich der erstellten Sachverhalte betreffend Dossier 1, Dossier 4 zum Nachteil des
Privatklägers H._____ und Dossier 5, im Rahmen derer der Be- schuldigte jeweils mit
Schlägen, Fusstritten und Ähnlichem auf die Polizisten los- ging, kommt die dritte
Tatbestandvariante des tätlichen Angriffs während einer Amtshandlung in Frage (so auch
Vorinstanz, Urk. 90 S. 46).

E. 2.6.2
Als tätliche Angriffe während einer Amtshandlung sind unmittelbare körper- liche
Einwirkungen auf Beamte im Sinne von Art. 126 StGB zu verstehen, wobei eine aggressive
Kraftentfaltung gegen die betreffende Amtsperson gefordert wird (vgl. HEIMGARTNER,
in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK StGB II, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 285 N 15).

E. 2.6.3
Zutreffend erwog die Vorinstanz, dass der Beschuldigte diese Vorausset- zungen in den hier
zur Diskussion stehenden Sachverhalten ohne Weiteres erfüll- te, zumal er gegen die
betreffenden Beamten zwei versuchte und eine vollendete einfache Körperverletzung sowie
eine Tätlichkeit beging (vgl. oben unter Ziffer 1). Darin ist zweifellos eine aggressive
Kraftentfaltung gegen die betreffenden Amts- personen zu erkennen ist, welche jeweils
während der Vornahme einer Amts- handlung durch die betroffenen Privatkläger in ihrer
Funktion als Polizisten erfolg- te. Nicht zu bemängeln ist sodann, dass die Vorinstanz von
vorsätzlichem Han- deln ausging, zumal er gezielt mit dem Kugelschreiber auf B._____
einstach und diesem einen Faustschlag versetzte, und er den Privatklägern H._____ und



D._____ je einen gezielten Fusstritt versetzte. Ergänzend ist beizufügen, dass sich der
Beschuldigte bei dieser Ausgangslage (Rechtmässigkeit der Amtshand- lungen) nicht auf
Notwehr berufen kann, was bereits vorstehend im Zusammen-

- 28 - hang mit den Verletzungsdelikten dargetan wurde. Ebenso wenig kann er sich auf
Retorsion berufen.

E. 2.6.4
In Bestätigung der Vorinstanz erfüllte der Beschuldigte den Tatbestand der mehrfachen
Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB.

E. 2.6.5
Zusammenfassend erfüllte der Beschuldigte mit Bezug auf die hier disku- tierten
Rechtspflegedelikte den Tatbestand der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden
und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB sowie der
mehrfachen vollendeten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von
Art. 285 Ziff. 1 StGB. 3. Drohung 3.1. In diesem Zusammenhang steht die in Dossier 3
eingeklagte Drohung zum Nachteil des Privatklägers B._____. 3.2. Zum Tatbestand der
Drohung hat die Vorinstanz die nötigen theoretischen Ausführungen gemacht, auf die hier
zu verweisen ist (Urk. 90 S. 47). 3.3. Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, der
Beschuldigte habe dem Pri- vatkläger B._____ eine Todesdrohung ausrichten lassen, wobei
er klargemacht habe, dass die Verwirklichung der Drohung in seinem Belieben stehe. Eine
Dro- hung mit dem Tod stelle zweifelsfrei eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180
Abs. 1 StGB dar. Der Privatkläger habe diese Drohung ernst genommen, da sie für ihn
aussergewöhnlich gewesen sei, denn er habe dem Beschuldigten bereits vor dem 21. Juli
2015 ein erhebliches Aggressionspotential zugeschreiben. Mit seinem Handeln habe der
Beschuldigte beabsichtigt gehabt, den Privatkläger in Angst und Schrecken zu versetzen.
Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass er ausdrücklich die Übermittlung seiner Drohung
verlangt habe. Zudem habe er mehrfach die schlimmste mögliche Art der Drohung, nämlich
die Todesdrohung, verwendet. Damit habe der Beschuldigte den Tatbestand der Drohung
im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt (Urk. 90 S. 47 f.).

- 29 - 3.4. Die Verteidigung nahm vor Vorinstanz den Standpunkt ein, der Privatkläger
B._____ habe keine Angst vor dem Beschuldigten gehabt, anders lasse sich näm- lich nicht
erklären, dass er sich am 26. Oktober 2015 ohne Grund in die Ab- standszelle zum
Beschuldigten begeben und dessen körperliche Nähe gesucht habe. Entsprechend sei der
Beschuldigte lediglich der versuchten Drohung mit Schlägen schuldig zu sprechen (Urk. 77
S. 7). 3.5. Insoweit sich die Verteidigung auf den Standpunkt stellt, der Beschuldigte habe
dem Privatkläger "lediglich" Schläge in Aussicht gestellt, entspricht dies nicht dem
erstellten Sachverhalt. Wie zuvor dargetan, hat der Beschuldigte dem Privatkläger nämlich
eine konkrete Todesdrohung ausrichten lassen. Dass der Privatkläger durch diese Drohung
einen schweren Angriff auf sein Sicherheits- gefühl hinnehmen musste und er sich und
seine Familie bedroht sah, hat die Vor- instanz zutreffend dargetan. Damit ist der
tatbestandsmässige Erfolg eingetreten und das Delikt – entgegen der Auffassung der
Verteidigung – vollendet. Wenn die Verteidigung vorbringt, der Privatkläger habe sich nach
der erfolgten Drohung in die Abstandszelle zum Beschuldigten begeben und dessen
körperliche Nähe ge- sucht, was zeige, dass er keine Angst vor diesem gehabt habe, so lässt
sich dar- aus nichts zu Gunsten des Beschuldigten ableiten. Aufgrund der drohenden
Äusserung des Beschuldigten musste der Privatkläger allenfalls mit einem uner- warteten,



überraschenden Angriff rechnen. Dass ein solcher Angriff auf den Poli- zeiposten passieren
könnte, wo der Beschuldigte in der Abstandszelle arretiert und nachweislich unbewaffnet
war und wo der Privatkläger von mehreren seiner Kolleginnen und Kollegen umgeben war,
scheint bei objektiver Betrachtung nahe- zu ausgeschlossen. Entsprechend ist es auch
nachvollziehbar, dass sich der Pri- vatkläger unter diesen Bedingungen und in Ausübung
seiner polizeilichen Tätig- keit in die Abstandszelle zum Beschuldigten begeben hat.
Daraus ableiten zu wol- len, der Privatkläger habe sich durch die ausgesprochene
Todesdrohung nicht in seinem Sicherheitsgefühl beeinträchtigen lassen, ist schlicht
unzutreffend. Der Beschuldigte hat sich – mit der Vorinstanz – sowohl in objektiver, wie
auch in sub- jektiver Hinsicht tatbestandsmässig im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB
verhalten, weshalb der betreffende Schuldspruch der Vorinstanz richtigerweise erging. Er
ist im Berufungsverfahren zu bestätigen.

- 30 - 4. Übertretung des BetmG 4.1. Die Vorinstanz kam zusammengefasst zum Schluss,
aufgrund der beim Beschuldigten sichergestellten geringfügigen Menge an Marihuana von
2 Gramm ergebe sich, dass dieses für den eigenen Konsum bestimmt gewesen sei. Dadurch,
dass der Beschuldigte das Marihuana zum eigenen Konsum in unbefug- ter Weise besessen
habe, habe er den Tatbestand von Art. 19a Ziff. 1 BetmG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG
erfüllt. Der Beschuldigte habe sodann vorsätzlich gehandelt (Urk. 90 S. 48 f.). 4.2. Gestützt
auf den erstellten Sachverhalt, trug der Beschuldigte am 26. Mai 2015 in seiner hinteren
rechten Gesässtasche ein Minigrip mit 2 Gramm Marihua- na auf sich. Aufgrund der beim
Beschuldigten sichergestellten geringfügigen Menge ist im Sinne der vorinstanzlichen
Erwägungen davon auszugehen, dass der Beschuldigte das Marihuana zum Eigenkonsum
besessen hat, womit der vor- instanzliche Schuldspruch zu bestätigen ist. 5. Konkurrenzen
5.1. Die Vorinstanz hat unter Angabe der massgebenden Lehre korrekt fest- gehalten, dass
hinsichtlich des Sachverhaltes betreffend Dossier 1, bezüglich dessen der Beschuldigte
sowohl den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von
Art. 285 Ziff. 1 StGB sowie der Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB erfüllte, der
Tatbestand gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB die Tätlichkeit konsumiert (Urk. 90 S. 49 unter
Hinweis auf Literatur). 5.2. Weiter ist korrekt, dass betreffend die Sachverhalte in Bezug
auf Dossier 4 zum Nachteil des Privatklägers H._____ sowie Dossier 5 zwischen der
Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB und der einfa-
chen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB echte Konkurrenz be- steht
(Urk. 90 S. 49 unter Hinweis auf Literatur). 6. Rechtfertigungsgründe

E. 2.7
Richtig hat die Vorinstanz erkannt, dass für die Übertretung des Betäu- bungsmittelgesetzes
im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG kumulativ eine
Busse auszusprechen ist (Urk. 90 S. 60 f.). Die durch die Vorinstanz ausgesprochene Busse
von Fr. 100.– erscheint den Verhältnissen des Beschuldigten angemessen und ist mit
Hinweis auf das Verbot der reformatio in peius zu bestätigen.

- 37 -

E. 2.8
Sodann kann auch betreffend Anrechnung der Haft vollumfänglich auf die Erwägungen der
Vorinstanz verwiesen werden, wonach dem Beschuldigten 304 Tage aus bereits erstandener
Haft anzurechnen sind. Damit ist in Bestätigung des angefochtenen Entscheids festzuhalten,
dass der Beschuldigte die Freiheitsstrafe sowie die Busse (1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe)



vollumfänglich durch Haft erstanden hat.

E. 2.9
Weiter hat die Vorinstanz zutreffend angeführt, dass die Massnahmebedürf- tigkeit des
Beschuldigten (vgl. nachfolgend Ziffer VI) gemäss konstanter bundes- gerichtlicher Praxis
einen voll- oder teilbedingten Strafvollzug infolge zwingend negativer Legalprognose
ausschliesst (vgl. BGer Urteile 6B_342/2010 E. 3.5.2. mit weiteren Hinweisen; 6B_71/2012
E. 6; 6B_498/2011 vom 23. Januar 2012 E. 2.6.). Die auszufällende Freiheitsstrafe sowie
die Busse wären demnach zwin- gend vollumfänglich vollziehbar zu erklären gewesen, sind
jedoch wie ausgeführt ohnehin bereits durch Haft erstanden. V. Widerruf 1. Die Vorinstanz
hat die gegen den Beschuldigten mit Strafbefehl der Staats- anwaltschaft Limmattal/Albis
vom 21. Oktober 2013 bedingt ausgefällte Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.–
widerrufen (Urk. 90 S. 63). 2. Die rechtlichen Voraussetzungen, welche das Gericht bei
seinem Wider- rufsentscheid zu beachten hat, wurden von der Vorinstanz unter Hinweis auf
die relevante Literatur vollständig und zutreffend dargelegt, weshalb auf diese Aus-
führungen verweisen werden kann (Urk. 90 S. 63). 3. Dem Beschuldigten ist infolge seiner
Delinquenz während laufender Probe- zeit sowie der ihm fachärztlich attestierten
Massnahmebedürftigkeit (vgl. dazu nachfolgend Ziffer IV) zwingend eine schlechte
Legalprognose zu stellen. Der an- gefochtene, vorinstanzliche Widerruf der mit Strafbefehl
der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2013 bedingt ausgefällten
Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.– ist daher zu bestätigen. Zudem ist festzuhalten,
dass

- 38 - auch die damit für vollziehbar zu erklärende Vorstrafe bereits durch Haft abge- golten
ist. VI. Massnahme 1. Ausgangslage / Vorbringen der Verteidigung

E. 6
(Verweis der Zivilansprüche der Privatkläger auf den Weg des Zivilprozesses),

E. 6.1
Die Verteidigung hatte im Zusammenhang mit dem Sachverhalt gemäss Dossier 1 geltend
gemacht, der Beschuldigte habe sich gegen einen ungerecht-

- 31 - fertigten tätlichen Übergriff des Privatklägers B._____ rechtmässig mit einer Tät-
lichkeit gewehrt, weswegen er freizusprechen sei (Urk. 77 S. 4 f.). Weiter habe der
Privatkläger H._____ (Dossier 4) den Beschuldigten in die Zelle gestossen, was einen
illegalen Übergriff und eine Tätlichkeit darstelle, weswegen der darauf folgende Tritt als
gerechtfertigte Retorsion zu behandeln sei und straffrei zu blei- ben habe (Urk. 77 S. 8).

E. 6.2
Die Vorinstanz hat mit zutreffender Begründung erwogen, dass es im Rahmen einer
Kontrolle, bei welcher sich die kontrollierte Person weigert, ihren Ausweis vorzuzeigen
(wie gemäss Dossier 1 geschehen), sowohl nach den Grundsätzen der Subsidiarität wie
auch der Proportionalität als angemessen er- scheint (vgl. auch § 10 PolG ZH), selbst nach
dem erforderlichen Ausweis zu grei- fen, da die Überprüfung der Personalien ansonsten
nicht möglich wäre (vgl. § 35 Abs. 1 lit. d PolG ZH), weswegen der Privatkläger B._____
bei der fraglichen Per- sonenkontrolle gestützt auf das PolG ZH rechtmässig im Sinne von
Art. 14 StGB gehandelt habe. Weiter wies die Vorinstanz korrekt daraufhin, dass
rechtmässi- gen Amtshandlungen keine Notwehr im Sinne von Art. 15 StGB
entgegengesetzt werden kann.



E. 6.3
Auch hinsichtlich des im Rahmen des In-die-Zelle-Verbringens durch den Privatkläger
H._____ abgegebenen Schubses (Dossier 4) liegt keine Unrecht- mässigkeit vor.
Diesbezüglich hielt die Vorinstanz fest, die Polizisten hätten den Beschuldigten, welcher
sich weigerte, die Zelle zu betreten, auf irgendeine Weise dazu bewegen müssen, sich in die
Zelle zu begeben. Nachdem auch nicht be- hauptet werde – so die Vorinstanz weiter – dass
dieser Stoss übermässig gewe- sen wäre und etwa zu einem Sturz des Beschuldigten geführt
hätte und nachdem ein leichter Stoss hierbei als die mildeste mögliche Massnahme
erscheine, um das Ziel zu erreichen, den Beschuldigten in die Zelle zu verbringen, sei dieser
sowohl als rechtmässig im Sinne von § 8 Abs. 3 i.V.m. § 13 PolG ZH resp. Art. 14 StGB,
als auch verhältnismässig im Sinne von § 10 PolG ZH zu betrachten. Bei der Handlung des
Beschuldigten eine Retorsion anzunehmen, sei nicht möglich, weil kein rechtswidriges
Verhalten seitens des Polizeibeamten vorgelegen habe (Urk. 90 S. 50). Im Übrigen könne
eine Tätlichkeit ohnehin nicht mit einer Körper-

- 32 - verletzung beantwortet werden (Urk. 90 S. 51). Diesen vollumfänglich zutreffen- den
Ausführungen der Vorinstanz ist nichts mehr beizufügen.

E. 6.4
Diese Erwägungen zeigen, dass die Berufung auf Rechtfertigungsgründe seitens der
Verteidigung zum Scheitern verurteilt ist. Weiter erübrigt es sich auf die weiteren
Vorbringen der Verteidigung, die im Widerspruch zum erstellten Sachverhalt stehen, weiter
einzugehen. 7. Schuld

E. 7
(Herausgabe der beschlagnahmten Gegenstände), 8 (Beschlagnahmung und Vernichtung
des eingezogenen Marihuanas), 9 (Kostenfestsetzung) und

E. 7.1
Gemäss Art. 19 StGB ist nicht strafbar, wer zur Zeit der Tat nicht fähig war, das Unrecht
seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln. War der Täter zur Zeit der
Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu
handeln, so mildert das Gericht die Strafe. Nach Art. 20 StGB hat die
Untersuchungsbehörde eine Begutachtung durch einen Sachverständigen dann anzuordnen,
wenn ernsthafter Anlass besteht, an der Schuldfähigkeit des Täters zu zweifeln. Vorliegend
wurde ein solches Gutachten eingeholt (vgl. D1 Urk. 10/14).

E. 7.2
Zur Frage der Schuldfähigkeit äusserte sich der Gutachter Dr. med. P._____ in seinem
Gutachten vom 14. April 2016 dahingehend, dass für sämt- liche in diesem Verfahren zur
Diskussion stehenden Tathandlungen von einer Beeinträchtigung durch die unterschiedlich
starke Psychose auszugehen sei, wel- che sich merklich auf die Schuldfähigkeit ausgewirkt
habe. Wenn der Beschuldig- te die Polizisten als solche erkannt habe, so habe er vereinzelt
dennoch nicht sei- ne eigene realistische Position erfasst und auch die niederschwellige
Gewaltbe- reitschaft und beschriebene hohe innere Anspannung dürften auf das Vorliegen
einer Psychose hinweisen. Für die zur Last gelegten Tathandlungen sei – so der Gutachter
weiter – bei gegebener bis leichtgradig geminderter Einsichtsfähigkeit von einer mittel- bis
hochgradigen Minderung der Steuerungsfähigkeit in den ein- zelnen Tatsituationen
auszugehen. Aus gutachterlicher Sicht werde zwar von ei- ner gewissen Resteinsicht und



-steuerung ausgegangen, doch dürfte gesamthaft für die Tatvorwürfe eine hochgradige
Schuldminderung gemäss Art. 19 Abs. 2 StGB bestanden haben (D1 Urk. 10/14 S. 38).
Zusammenfassend hält der Gut-

- 33 - achter wiederholend fest, dass beim Beschuldigten für sämtliche Tatvorwürfe von
einer merklichen Beeinträchtigung durch die schizophrene Psychose bei gewisser
Resteinsicht und -steuerung auszugehen ist, mithin von einer hochgradigen Min- derung der
Schuldfähigkeit gemäss Art. 19 Abs. 2 StGB (D1 Urk. 10/14 S. 42). Mit Verweis auf
nachfolgende Erwägungen zur Verwertbarkeit des Gutachtens (vgl. VI. 2) bestehen keine
triftigen Gründe, von diesem nachvollziehbaren tat- sächlichen Befund des psychiatrischen
Sachverständigen abzuweichen. Damit ist für sämtliche Tatvorwürfe von zwar nicht
aufgehobener, jedoch von einer hoch- gradigen Minderung der Schuldfähigkeit des
Beschuldigten auszugehen. 8. Zusammenfassung 8.1. Mit der Vorinstanz ist
zusammenfassend festzuhalten, dass der Beschul- digte durch sein Handeln folgende
Tatbestände erfüllte: – mehrfache versuchte einfache Körperverletzung im Sinne von Art.
123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, – einfache Körperverletzung im Sinne von
Art. 123 Ziff. 1 StGB, – versuchte Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im
Sinne von Art. 285 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, – mehrfache Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte im Sin- ne von Art. 285 Ziff. 1 StGB, – Drohung im Sinne von
Art. 180 Abs. 1 StGB sowie – Übertretung des BetmG im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 i.V.m.
Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG. 8.2. Entsprechend ist er dieser Delikte schuldig zu sprechen.
IV. Sanktion 1. Ausgangslage

E. 10
(Entschädigung der amtlichen Verteidigung) nicht angefochten und damit in Rechtskraft
erwachsen, was vorab mittels Beschluss festzustellen ist (Art. 404 Abs. 1 StPO).

E. 14
April 2016 litt der Beschuldigte in den Tatzeiträumen sowie auch zum Zeit- punkt der
Begutachtung an einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formen- kreis, am ehesten an
einer paranoiden Schizophrenie. Zudem sei von einer narzisstischen Akzentuierung
auszugehen, soweit die prämorbide Persönlichkeit beurteilbar sei. Das Gutachten weist
sodann auf den kausalen Zusammenhang zwischen der Erkrankung des Beschuldigten und
den von ihm verübten Straftaten im Sinne von Art. 56 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 59 Abs. 1 lit.
a StGB hin, wobei die schizophrenen Erkrankung des Beschuldigten gemäss Auffassung
des Gutach- ters tatursächlich mit den Vorwürfen in Zusammenhang stehe und die belastete
Legalprognose bedinge. Die Rückfallgefahr für erneute Gewalthandlungen schätzte der
Gutachter als hoch ein. Für schwere Gewalt bis hin zu tötungsnahen Handlungen sei die
Rückfallgefahr zumindest als moderat-deutlich und für Todes- drohungen ebenfalls als
hoch zu beurteilen. Bezüglich Verstösse gegen das BetmG sei von einer deutlichen
Rückfallgefahr auszugehen (D1 Urk. 10/14 S. 38 und S. 42).

E. 18
Juli 2016 (Urk. 110) hervor geht, dass der Betroffene einer Behandlung über- haupt nicht
zugänglich oder eine stationäre Massnahme aussichtslos wäre. 3.5. Schliesslich kann auch
aus dem bisherigen Massnahmeverlauf nicht abge- leitet werden, dass eine stationäre
Behandlung – wie dies die Verteidigung vor- bringt – auch auf absehbare Zeit keine
Wirkung zeigen werde. Der Massnahme- verlauf spricht, ebenso wie die Tatsache, dass es
bisher zu keiner Vollzugslocke- rung gekommen ist und sich der Beschuldigte in der



Psychiatrischen Klinik Rheinau nach wie vor auf der Hochsicherheitsabteilung befindet
(vgl. Prot. II S. 9; Urk. 115 S. 9), nicht gegen die Behandelbarkeit des Beschuldigten,
sondern ein- zig für die Massnahmebedürftigkeit und Gefährlichkeit des Beschuldigten.
Folglich erübrigen sich Weiterungen betreffend den eventualiter gestellten Beweisantrag
der Verteidigung (Urk. 116 S. 10), wonach mittels Rückfragen bei der Klinik zu klären sei,
weshalb der Beschuldigte trotz der langen Unterbringungsdauer noch keine
Vollzugserleichterungen erhalten habe. Der entsprechende Beweisantrag ist somit
abzuweisen. 3.6. Gestützt auf die klaren und nachvollziehbaren Ausführungen des Gutach-
ters sind folglich sowohl die Voraussetzungen der Geeignetheit einer stationären
Massnahme als auch die Therapierbarkeit des Beschuldigten gegeben und es ist zu
erwarten, dass mit Anordnung einer stationären Massnahme eine hinreichende
Wahrscheinlichkeit einer deutlichen Verringerung der Gefahr weiterer Straftaten besteht.

- 46 - 3.7. Was die Massnahmewilligkeit anbelangt, ist in Ergänzung zu den Ausfüh- rungen
der Vorinstanz festzuhalten, dass gemäss Doktrin und Praxis im Einklang mit der
forensisch-psychiatrischen Lehre an die Therapiewilligkeit im Zeitpunkt des richterlichen
Entscheids bei der stationären Behandlung von psychischen Störungen nach Art. 59 StGB
keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen. Damit wird dem Umstand
Rechnung getragen, dass es durchaus aufgrund der psychischen Erkrankung des
Betroffenen an der Fähigkeit fehlen kann, die Notwendigkeit und das Wesen einer
Behandlung abzuschätzen. Mangelnde Ein- sicht gehört bei schweren, langandauernden
Störungen häufig zum typischen Krankheitsbild. Ein erstes Therapieziel besteht daher oft
darin, Einsicht und The- rapiewilligkeit zu schaffen, was gerade im Rahmen stationärer
Behandlungen auch Aussichten auf Erfolg hat. Dass die Motivation für eine Behandlung
beim Betroffenen nicht von Anfang an klar vorhanden ist, spricht nicht gegen ihre
Anordnung. Es genügt, wenn jener wenigstens motivierbar ist. So ist von der An- ordnung
einer stationären therapeutischen Massnahme nach der Rechtsprechung nicht bereits
deshalb abzusehen, weil der Betroffene diese – wie vorliegend – ka- tegorisch ablehnt. Ob
eine und gegebenenfalls welche Massnahme anzuordnen ist, entscheidet sich nach
objektiven Gesichtspunkten. Auf die subjektive Meinung der betroffenen Person kommt es
grundsätzlich ebenso wenig an wie auf deren persönliche Empfindung. Erfahrungen zeigen,
dass bei etwa der Hälfte der Täter eine ursprünglich fehlende Therapiewilligkeit im Verlauf
der Behandlung erarbeitet werden kann (BGer Urteil 6B_463/2016 vom 12. September
2016 mit zahlreichen weiteren Hinweisen, publ. in: SJZ 112/2016 S. 506; HEER, in:
Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK StGB I, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 59 N 78 ff.). 3.8.
Sowohl der Gutachter als auch die Vorinstanz gehen wie dargelegt davon aus, dass der
Beschuldigte grundsätzlich behandlungsfähig wäre. Der Beschul- digte erklärte auch
anlässlich der Berufungsverhandlung erneut, dass er nicht mehr in die Massnahme gehen
wolle und er weder verstehen noch nachvoll- ziehen könne, dass er krank sein solle (Urk.
115 S.1 und S. 9). Im vorliegenden Fall erscheint die fehlende Krankheitseinsicht des
Beschuldigten gerade als Teil seines Krankheitsbildes und deren Erarbeitung wird wohl
weiterhin Ziel der statio- nären Massnahme sein. Aufgrund des Gesagten steht die
mangelnde Mass-

- 47 - nahmewilligkeit des Beschuldigten der Anordnung einer stationären Massnahme
jedoch ohnehin nicht entgegen. 4. Verhältnismässigkeit 4.1. Bei jeder strafrechtlichen
Sanktion, die in verfassungsmässig garantierte Rechte eingreift, bleibt zu fragen, ob sie dem
Gebot der Verhältnismässigkeit ent- spricht (Art. 36 Abs. 2 und Abs. 3 BV). Das im



Massnahmerecht in Art. 56 Abs. 2 StGB statuierte Verhältnismässigkeitsprinzip besagt,
dass der mit einer Mass- nahme verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Täters
im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht
unverhältnismässig sein darf. Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz umfasst drei Teilaspekte
und ver- langt zunächst, dass eine Massnahme geeignet sein muss, beim Betroffenen die
Legalprognose zu verbessern. Weiter muss sie notwendig sein, d.h. sie hat zu un-
terbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den ange- strebten
Erfolg ausreichen würde. Dieses Kriterium trägt dem Aspekt des Verhält- nisses zwischen
Strafe und Massnahme bzw. der Subsidiarität von Massnahmen im Sinne von Art. 56 Abs. 1
StGB Rechnung. Schliesslich muss zwischen dem Eingriff und dem angestrebten Zweck
eine vernünftige Relation bestehen (Ver- hältnismässigkeit im engeren Sinne). Das
bedeutet, dass die Sicherheitsbelange der Allgemeinheit und der Freiheitsanspruch des
Betroffenen als wechselseitiges Korrektiv gesehen und im Einzelfall gegeneinander
abgewogen werden müssen (BGer Urteil 6B_640/2015 vom 25. Februar 2016 E. 5.4; BGE
136 IV 156 E. 3.2; HEER, a.a.O., Art. 56 N 34). Bei einer Prüfung des
Zweck-Mittel-Verhältnisses fal- len im Rahmen der Gesamtwürdigung auf der einen Seite
insbesondere die Schwere des Eingriffs in die Freiheitsrechte des Betroffenen in Betracht.
Auf der anderen Seite sind das Behandlungsbedürfnis sowie die Schwere und die Wahr-
scheinlichkeit künftiger Straftaten relevant. Dabei muss bei dieser Interessenab- wägung
den Gefahren, die von einem Täter zu befürchten sind, grössere Bedeu- tung zukommen, als
der Schwere des mit einer Massnahme verbundenen Ein- griffs (HEER, a.a.O., Art. 56 N 36
mit weiteren Hinweisen). 4.2. Die Verteidigung wendete im Rahmen der
Berufungsverhandlung als Ar- gument gegen die Verhältnismässigkeit einer stationären
Massnahme wie er-

- 48 - wähnt ein, es dürfe dem Beschuldigten keine grössere Gefährlichkeit zugeschrie- ben
werden, als die, die sich in den Anlasstaten manifestiert habe. Sodann müsse die Anlasstat
Indizcharakter haben, als typisch im Sinne einer Symptomtat und nicht als blosse
Gelegenheitstat erscheinen. Der Beschuldigte sei bisher einzig einmal mit Strafbefehl vom
21. Oktober 2013 rechtskräftig verurteilt worden und es würden im vorliegenden Fall keine
Anlasstaten vorliegen, die auf eine Gefähr- lichkeit schliessen liessen, die eine stationäre
Massnahme rechtfertigen könnten. Es handle sich um eigentliche Gelegenheitstaten, die
zudem allesamt von be- scheidener Schwere gewesen seien. Auch sei wichtig, dass sich die
Straftaten immer und ausschliesslich gegen Polizisten gerichtet hätten, weshalb gemäss
Auffassung der Verteidigung nicht behauptet werden könne, dass der Beschuldig- te eine
Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Zudem sei die Dauer der Mass- nahme mit der zu
verhängenden Strafe zu vergleichen, welche aufgrund des Ver- schlechterungsverbots nicht
schärfer als eine 8-monatige Freiheitsstrafe ausfallen könne (Urk. 116 S. 3 ff.). 4.3. Mit
Verweis auf die vorstehenden Ausführungen und die zutreffenden Erwägungen der
Vorinstanz (Urk. 90 S. 66 ff.) steht vorliegend ausser Frage, dass eine stationäre
Massnahme nach Art. 59 StGB geeignet und erforderlich ist. Jedoch ist der Verteidigung
insofern beizupflichten, als dass sich vorliegend an- gesichts der eher geringfügigen
Anlasstaten akzentuiert die Frage der Verhält- nismässigkeit der Anordnung einer solchen
Massnahme stellt. Gemäss dem vor- stehenden Ergebnis der Beweiswürdigung hat der
Beschuldigte zwar verschiede- ne Tatbestände erfüllt, die nicht zu bagatellisieren sind,
jedoch je einzeln für sich und insbesondere im Bereich des jeweils Möglichen noch nicht
schwer wiegen. Allerdings ist den Verfahrensakten betreffend eingestellte Strafverfahren zu
ent- nehmen, dass es bereits vor den inkriminierten Anlasstaten zu Vorfällen gekom- men



ist, wobei diese aktenkundigen Hinweise wie dargelegt auch vom Gutachter in seine
Risikobeurteilung miteinbezogen werden durften: 4.3.1. So geht aus den Verfahrensakten
betreffend den Vorwurf der Drohung im Jahr 2012 hervor, dass Q._____, die Mutter des
Beschuldigten, am 17. Dezember 2012 Strafanzeige gegen ihren Sohn wegen Drohung
erstattete, nachdem der

- 49 - Beschuldigte ihr – wie sich aus dem Polizeirapport vom 18. Dezember 2012 ergibt –
in ihrer gemeinsamen Wohnung gesagt habe "Ich bringe dich in drei Monaten um" (vgl.
Beizugsakten 2012/4086, Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis
vom 15. Januar 2013, Urk. 9). Der Beschuldigte hat diesen Vor- wurf sowohl anlässlich der
polizeilichen Einvernahme vom 18. Dezember 2012, als auch im Rahmen der
staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom

E. 19
Dezember 2012 bestritten (vgl. Beizugsakten 2012/4086, Urk. 3/1-2), worauf- hin die
Mutter des Beschuldigten am 19. Dezember 2012 zu Protokoll gab, ihren Strafantrag wegen
Drohung zurückzuziehen, sie aber wolle, dass man eine Lö- sung finde (vgl. Beizugsakten
2012/4086, Urk. 3/4). 4.3.2. Gemäss Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft IV
betreffend ver- suchte Tötung vom 10. Juni 2013 und Polizeirapport vom 7. Mai 2013 habe
der Beschuldigte seine Mutter im Rahmen einer verbalen und tätlichen Auseinan-
dersetzung mit einem Stock gegen den Kopf und die Arme geschlagen und ihr gedroht, sie
umzubringen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung habe er versucht, seine Mutter
mit Körpergewalt aus dem Fenster zu stossen, wobei es beim Versuch geblieben sei.
Schliesslich habe der Beschuldigte mit dem Stock das Mobiltelefon der Mutter zerstört (vgl.
Beizugsakten 2013/409, Urk. 20). Im Un- tersuchungsverfahren hat der Beschuldigte diese
Vorwürfe weitgehend bestritten, jedoch anlässlich der Hafteinvernahme vom 8. Mai 2013
zugegeben, sich mit dem Besen gegen seine Mutter verteidigt zu haben und sie dabei aus
Versehen am rechten Arm und am Kopf getroffen zu haben. Auf Vorhalt eines Verletzungs-
photos seiner Mutter, worauf mehrfache Schlagmale und/oder Hämatome abge- bildet sind
(vgl. Beizugsakten 2013/409, Urk. 9/2), gab der Beschuldigte erneut an, seine Mutter aus
Versehen mit dem Besen geschlagen zu haben und führte auf entsprechende Nachfrage aus,
er habe nicht gezählt, wie oft er seine Mutter geschlagen habe bzw. er wisse es nicht (vgl.
Beizugsakten 2013/409, Urk. 4/1 S. 5 f.). Dem Gutachten zur körperlichen Untersuchung
des Instituts für Rechts- medizin (IRM) vom 3. Juni 2013 lässt sich entnehmen, dass sich
bei der Mutter des Beschuldigten anlässlich der rechtsmedizinischen Untersuchung
derselben vom 8. Mai 2013 an der Kopfseite und an den Oberarmen zahlreiche frische
Hautunterblutungen und Hautrötungen sowie einzelne Hautabschürfungen am El-

- 50 - lenbogen und linken Handrücken fanden. Die erhobenen Befunde würden ge- mäss
IRM für eine mehrfache, teils erhebliche stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Körper
sprechen und seien insgesamt mit den Vorwurf vereinbar (vgl. Beizu- gsakten 2013/409,
Urk. 7 S. 4). Weiter erhellt aus den Untersuchungsakten, dass die Kantonspolizei Zürich am
7. Mai 2013 gegen den Beschuldigten ein Kontakt- verbot von 14 Tagen zu seiner Mutter
und Schwester gestützt auf das Gewalt- schutzgesetz des Kantons Zürich verfügte, welches
vom Beschuldigten unter- schriftlich bestätigt wurde (vgl. Beizugsakten 2013/409, Urk. 7
S. 4). Zudem wur- de eine Nachbarin als Zeugin zur Sache befragt, welche anlässlich der
staatsan- waltschaftlichen Einvernahme vom 7. Juni 2013 erklärte, sie habe eine Frau und
einen Mann am Fenster gesehen, wobei der junge Mann die Frau mit einem Ge- genstand in
der Hand geschlagen habe (vgl. Beizugsakten 2013/409, Urk. 7 S. 4 f.). Auf den Vorhalt



anlässlich der Berufungsverhandlung, er habe in der Un- tersuchung eingestanden, seine
Mutter aus Versehen mit einem Besen getroffen zu haben, gab der Beschuldigte zu
Protokoll, es sei kein Besen gewesen, es sei ein Stock gewesen. Nach dem Grund der
Auseinandersetzung befragt, führte der Beschuldigte weiter aus, seine Mutter hätte einen
Kollegen nach Hause eingela- den, was er nicht in Ordnung gefunden habe (Urk. 115 S. 4).
4.3.3. Den Untersuchungsakten der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis des ein- gestellten
Strafverfahrens betreffend den Vorwurf der Drohung lässt sich ent- nehmen, dass dem
Beschuldigten anlässlich der im Rahmen der Untersuchung erfolgten polizeilichen
Einvernahme vom 18. August 2014 vorgehalten wurde, am Freitag 15. August 2014 um ca.
16 Uhr ein Eisen in die Hand genommen zu ha- ben und seinen Ausbildner, R._____, damit
bedroht zu haben, nachdem er von diesem angewiesen worden sei, die Werkstatt
aufzuräumen und die Maschinen zu putzen. Sodann sei der Beschuldigte nach Hause
geschickt worden, worauf er seinem Ausbildner gemäss Vorhalt der Polizei am Morgen
während des Entlas- sungsgesprächs erneut gedroht habe (vgl. Beizugsakten 2014/3317,
Urk. 3). Der Beschuldigte stellte diesen Tatvorhalt in Abrede und verneinte, dass sein
Verhal- ten eine Drohung gewesen sei. Er gab aber zu Protokoll, er habe nach einer ver-
balen Auseinandersetzung mit seinem Ausbildner betreffend Putzen ein Vierkant- rohr in
die Hand genommen, wobei seine Hand zu zittern angefangen habe. Dann

- 51 - sei er Schritt um Schritt auf R._____ zugegangen und habe zu ihm gesagt, dass er
nach Hause müsse. Er wisse nicht, warum er gezittert habe und führte weiter aus, dass er
das Vierkantrohr unten in der Hand gehalten habe, zwischen Ober- schenkel und Hüfte. Er
habe sich schwach gefühlt, als er das Rohr gehalten habe, wobei er aber nicht genau
beschreiben könne, warum er sich so gefühlt habe. Weiter gab er an, er hätte Emotionen
gehabt. Sodann hat der Beschuldigte auch bestritten, seinem Lehrmeister beim
Entlassungsgespräch erneut gedroht zu ha- ben. Auf den Vorhalt, dass sein Verhalten und
seine Wortwahl als Drohung aufge- fasst werden könnten, antwortete der Beschuldigte
schliesslich, er könne sich ja nicht ändern und er habe vielleicht eine laute Stimme
(Beizugsakten 2014/3317, Urk. 4 S. 2 f.). Schliesslich geht aus der Einstellungsverfügung
vom 11. Dezember 2014 hervor, dass die mit Datum vom 5. Dezember 2014 durch R._____
gegen den Beschuldigten gestellten Strafanträge wegen Drohung im Sinne von Art. 180
Abs. 1 StGB zurückgezogen wurden (Beizugsakten 2014/3317, Urk. 9) 4.4. Aus dem mit
Einstellungsverfügung vom 15. Januar 2013 abgeschlosse- nen Untersuchungsverfahren
betreffend Drohung im Jahr 2012 (vgl. Beizugsakten 2012/4086) lässt sich vorliegend
nichts ableiten, da der Beschuldigte wie erwähnt stets in Abrede stellte, seiner Mutter je mit
dem Tod gedroht zu haben. Aufgrund der weiteren beigezogenen Untersuchungsakten
betreffend versuchte Tötung im Jahr 2013 (vgl. Beizugsakten 2013/409) und Drohung im
Jahr 2014 (vgl. Beizugs- akten 2014/3317) erhellt aber, dass das Verhalten des
Beschuldigten bereits vor den heute zu beurteilenden Anlasstaten zu polizeilichen
Interventionen geführt hat, auch wenn diese Verfahren mangels Vorliegen eines
Strafantrages bzw. in- folge Rückzug desselben eingestellt wurden. Betreffend den Vorwurf
der versuch- ten Tötung im Jahr 2013 liegen neben den vorgenannte Indizien
(Zeugenaussage Nachbarin vom 7. Juni 2013, Gutachten des IRM vom 3. Juni 2013,
Verletzungs- photos der Mutter, Verfügung betreffend Anordnung von Schutzmassnahmen
nach GSG vom 7. Mai 2013 [vgl. Beizugsakten 2013/409 Urk. 6, 7, 9/2, 13]) die im
Untersuchungsverfahren und anlässlich der Berufungsverhandlung vom 26. Januar 2017
deponierten Aussagen des Beschuldigten vor, woraus zweifels- frei hervorgeht, dass der
Beschuldigte seine Mutter im Jahr 2013 mehrmals mit einem Stock geschlagen hat. Sodann



ist hinsichtlich des Vorwurfs der Drohung im

- 52 - Jahr 2014 gestützt auf die vorgenannten Zugaben des Beschuldigten immerhin
erstellt, dass der Beschuldigte seinem ehemaligen Ausbildner R._____ gegen- über mit
einem Vierkanteisen bedrohlich aufgetreten ist. 4.5. Berücksichtigt man weiter die
rechtskräftige Vorstrafe des Beschuldigten wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden
und Beamte aus dem Jahr 2013 (vgl. Beizugsakten 2013/2898, Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2103, Urk. 13) sowie die vorstehend
erstellten Anlasstaten, so lassen die genannten Vorfälle und begangenen Delikte insgesamt
auf eine Inten- sivierung der Krankheit bzw. eine Akzentuierung der schizophrenen
Symptome des Beschuldigten schliessen. Gemäss der fachärztlich nachgezeichneten Ent-
wicklung der psychischen Erkrankung des Beschuldigten müsse wohl etwa seit dem 18.
Lebensjahr – d.h. ab dem Jahr 2012 – von der Prodromalphase bzw. dem Beginn einer
Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis ausgegangen werden. Im Gegensatz zu
seinem früheren Auftreten und der Darstellung der Per- sönlichkeit durch die frühere
Lehrerin des Beschuldigten, habe sich der Beschul- digte ab diesem Zeitpunkt häufiger
aggressiv, gespannt, situationsverkennend mit erhöhter Reizbarkeit,
Aggressionsbereitschaft sowie Impulskontrollproblemen gezeigt, was gemäss Gutachter
Ausdruck der sich etablierenden psychotischen Erkrankung und der zunehmend
überforderten Persönlichkeit sei. Mit der adoles- zentären Phase liessen sich zwar auch eine
Problematik im Umgang mit Res- pektspersonen, Motivationsschwächen und Tendenz zu
Konsum von Alkohol und Cannabis vereinbaren, nicht jedoch das aktenkundige Auftreten
des Beschuldig- ten, z.B. bei Polizeikontrollen, oder die Ausgestaltung von Streitigkeiten
gegen- über der Mutter (D1 Urk. 10/14 S. 35). 4.6. Aufgrund des Gesagten ist auch erstellt,
dass sich seine Taten – entgegen den Vorbringen der Verteidigung – nicht ausschliesslich
gegen Polizisten gerichtet haben, sondern sich seine durch die psychische Krankheit
hervorgerufene Ge- fährlichkeit bereits zuvor im familiären und beruflichen Umfeld
manifestiert hat. In der Folge legte der Beschuldigte gemäss vorstehendem Beweisresultat
auch bei den jeweils eher geringfügigen Anlasstaten ein nicht unbeachtliches und erneut
unkontrolliertes Gewaltpotenzial an den Tag. Zu bedrohlichem und wiederholt

- 53 - fremdschädigendem Verhalten ist es sodann nicht nur anlässlich seiner Verhaf-
tungen, sondern gemäss dem im Recht liegenden Schreiben vom 1. Juli 2016 (Urk. 33)
sowie des Therapieverlaufsberichtes der Psychiatrischen Klinik Rheinau vom 25. Juli 2016
(Urk. 52) auch während seines Aufenthalts in der Klinik Rhein- au im Rahmen seines
vorzeitigen Massnahmeantrittes gekommen. So weist auch das Gutachten darauf hin, dass
der Beschuldigte nach seiner Inhaftierung Todes- drohungen gegen Aufseher und nach
Einweisung in die Klinik Münsterlingen ge- genüber dem Pflegepersonal ausgestossen
habe, weshalb die Unterbringung in die Sicherheitsabteilung der Klinik Rheinau notwendig
geworden sei. Auch dort habe der Beschuldigte Drohungen ausgestossen, sich aggressiv
gezeigt und ha- be wiederholt zwangsmediziert werden müssen (D1 Urk. 10/14 S. 35). 4.7.
Vor diesem Hintergrund erscheint es schlüssig, dass der Gutachter dem Beschuldigen im
Rahmen seiner Risikoanalyse insgesamt eine hohe Rück- fallgefahr für erneute
Gewalthandlungen attestiert und die Gefahr für schwerere Gewalthandlungen bis hin zu
tötungsnahmen Handlungen zumindest als moderat- deutlich und für Todesdrohungen
ebenfalls als hoch eingestuft hat (D1 Urk. 10/14 S. 39). Angesichts dieser beachtlichen
Rückfallgefahr des bisher noch nicht aus- reichend behandelten Beschuldigten ist davon
auszugehen, dass sich die Sozial- gefährlichkeit des Beschuldigten, deren Folge die



Straftaten waren, wiederholen könnte und damit auch eine nahe Gefahr bzw. ein ernsthaftes
Risiko für schwer- wiegende Delinquenz anzunehmen ist. So besteht eine nicht
unerhebliche Wahr- scheinlichkeit, dass der Beschuldigte weitere Straftaten begehen
könnte, bei- spielsweise wenn er sich aufgrund seiner subjektiv verfälschten Wahrnehmung
der Umwelt ohne realen Anlass erneut provoziert, bedroht oder ungerecht behan- delt fühlt
und es ihm nicht gelingt, angemessen zu reagieren. 4.8. Zwar ist die Anordnung einer
stationären Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB zweifellos einschneidend, deren
Anordnung erscheint mit Blick auf die So- zialgefährlichkeit des krankheitsuneinsichtigen
Beschuldigten, welche sich in den Anlasstaten und den weiteren erstellten Übergriffen
manifestierte, gerechtfertigt. Aufgrund der erheblichen Fremdgefährdung durch den
Beschuldigten ist der Schutz der Öffentlichkeit höher zu gewichten und die Abwägung der
Interessen

- 54 - der öffentlichen Sicherheit mit den Interessen des Beschuldigten muss zugunsten der
Allgemeinheit ausfallen. Nachdem damit auch klar ist, dass der Gefahr weite- rer Straftaten
im vorliegenden Fall einzig mit einer kriminalrechtlichen Sanktion wirksam begegnet
werden kann, erübrigt es sich, den zweiten eventualiter gestell- te Beweisantrag der
Verteidigung (Urk. 116 S.12) zu prüfen, weshalb auch dieser abzuweisen ist. 4.9. Entgegen
der Verteidigung ist in der Anordnung einer die schuldange- messen Strafe überdauernden
Massnahme auch kein Verstoss gegen das Gebot der reformatio in peius zu erblicken, da
bereits die Vorinstanz eine stationäre Massnahme angeordnet hat und die Tatsache, dass
eine Behandlung im Rahmen einer stationären Massnahme deutlich länger dauern kann, als
eine schuldan- gemessene Strafe, dem gesetzgeberischen Willen entspricht. Gemäss Art. 59
Abs. 4 StGB dauert der mit der stationäre Massnahme verbundene Freiheits- entzug in der
Regel höchstens fünf Jahre, wobei das Gericht bei einer allfälligen Verlängerung erneut
eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen hat. Sobald es der Zustand des
Beschuldigten aber erlauben wird, ist er bedingt aus der Massnahme zu entlassen, allenfalls
unter Anordnung einer ambulanten Mass- nahme für die Dauer der Probezeit (Art. 62
StGB). Die Vollzugsbehörde wird so- dann von Gesetzes wegen mindestens jährlich zu
überprüfen haben, ob sich die Weiterführung der stationären Massnahme als nicht länger
verhältnismässig er- weist (Art. 62d StGB). 4.10. In Bestätigung des vorinstanzlichen
Entscheides ist daher eine stationäre therapeutische Massnahme (Behandlung von
psychischen Störungen) im Sinne von Art. 59 StGB anzuordnen.

- 55 - VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Erstinstanzliche Kosten- und
Entschädigungsfolgen Da es vorliegend beim vorinstanzlichen Schuldspruch bleibt, ist
ausgangs- gemäss die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv-Ziffer 11) zu bestätigen
(Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO). 2. Kosten- und Entschädigungsfolgen im
Berufungsverfahren
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